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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.01.1923

Norm

EO §37 Ak

Rechtssatz

Zur Widerspruchsklage nach § 37 EO ist auch der berechtigt, der den im Zeitpunkte der Pfändung nicht dem

Verpflichteten gehörigen Gegenstand nach der Pfändung von den Eigentümer erwarb.

Entscheidungstexte

2 Ob 1178/22
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